
Jahressteuergesetz 2020: Regierungsentwurf enthält viele steuerliche 
Neuregelungen 
 
| Die Bundesregierung hat einen 215 Seiten starken Entwurf für ein Jahressteuergesetz 2020 
vorgelegt, der vor allem Änderungen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer enthält. So soll z. B. 
die Steuerbefreiung der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld bis 31.12.2021 verlängert 
werden. Weitere Aspekte werden vorgestellt. | 
 
Verbilligte Vermietung 
 
Die Vermietung einer Wohnung zu Wohnzwecken gilt bereits dann als vollentgeltlich, wenn die 
Miete mindestens 66 % des ortsüblichen Niveaus beträgt. In diesen Fällen erhalten Vermieter 
den vollen Werbungskostenabzug. Liegt die Miete darunter, sind die Kosten aufzuteilen. 
 

Merke | Die 66 %-Grenze gilt nur bei der verbilligten Vermietung zu Wohnzwecken. Erfolgt die 
Überlassung z. B. zu gewerblichen Zwecken, ist bei Vermietung unterhalb der ortsüblich 
erzielbaren Miete auch nur ein entsprechend anteiliger Werbungskostenabzug möglich. 

 
Nach dem Entwurf soll die Entgeltlichkeitsgrenze ab 1.1.2021 von 66 % auf 50 % herabgesetzt 
werden. Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, jedoch weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, soll 
(wieder) eine Totalüberschussprognoseprüfung vorzunehmen sein:  
 

 Fällt diese Prüfung positiv aus, ist Einkünfteerzielungsabsicht zu unterstellen und der 
volle Werbungskostenabzug möglich. 

 

 Führt die Prüfung hingegen zu einem negativen Ergebnis, ist von einer 
Einkünfteerzielungsabsicht nur für den entgeltlich vermieteten Teil auszugehen und die 
Kosten sind aufzuteilen.  

 
Investitionsabzugsbetrag 
 
Für die künftige (Investitionszeitraum von drei Jahren) Anschaffung oder Herstellung von neuen 
oder gebrauchten abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens kann 
nach § 7g Einkommensteuergesetz (EStG) ein Investitionsabzugsbetrag von bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd geltend gemacht 
werden. Durch den Steuerstundungseffekt soll insbesondere die Liquidität kleinerer und 
mittlerer Betriebe verbessert werden. 
 
Durch das Jahressteuergesetz 2020 sollen die begünstigten Investitionskosten von 40 % auf 
50 % angehoben werden. 
 
Derzeit setzt § 7g EStG zudem voraus, dass das Wirtschaftsgut mindestens bis zum Ende des 
dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer 
inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich (d. h. zu 
mindestens 90 %) betrieblich genutzt wird. 
 
Beachten Sie | Künftig sollen auch in diesem Zeitraum vermietete Wirtschaftsgüter in den 
Anwendungsbereich des § 7g EStG fallen – und zwar unabhängig von der Dauer der jeweiligen 
Vermietung. Somit wären künftig (im Gegensatz zur bisherigen Regelung) auch längerfristige 
Vermietungen für mehr als drei Monate unschädlich.  
 



Bislang gelten für die einzelnen Einkunftsarten unterschiedliche Betriebsgrößenmerkmale, die 
nicht überschritten werden dürfen. Künftig soll für alle Einkunftsarten eine einheitliche 
Gewinngrenze in Höhe von 150.000 EUR als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Investitionsabzugsbeträgen gelten. 
 

Merke | Diese Neuregelungen sollen für Investitionsabzugsbeträge gelten, die in nach dem 
31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden. 

 
So viel zu den positiven Änderungen. Denn der Regierungsentwurf enthält auch zwei 
einschränkende Punkte: 
 
Eine Neuregelung soll die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen für Wirtschaftsgüter 
verhindern, die zum Zeitpunkt der Geltendmachung bereits angeschafft oder hergestellt 
wurden: 
 

 Bis zum Ende der Einspruchsfrist der erstmaligen Steuerfestsetzung geltend gemachte 
Abzugsbeträge können weiterhin für begünstigte Wirtschaftsgüter unabhängig von deren 
Investitionszeitpunkt verwendet werden.  

 

 Unzulässig sollen aber nachträglich beantragte Investitionsabzugsbeträge sein, die nach 
Eintritt der Unanfechtbarkeit der erstmaligen Steuerfestsetzung oder der erstmaligen 
gesonderten Feststellung, also nach Ablauf der Einspruchsfrist von einem Monat, in 
Anspruch genommen wurden. 

 
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs (15.11.2017, Az. VI R 44/16) kann ein im 
Gesamthandsbereich einer Personengesellschaft beanspruchter Investitionsabzugsbetrag für 
Investitionen eines Gesellschafters im Sonderbetriebsvermögen verwendet werden. 
 
Diese günstige Entscheidung hat das Bundesfinanzministerium mit Schreiben vom 26.8.2019 
offensichtlich nur ungern akzeptiert. Denn diese „Gestaltung“ soll nun ausgehebelt werden, 
indem die Hinzurechnung von Investitionsabzugsbeträgen nur in dem Vermögensbereich 
zulässig ist, in dem der Abzug erfolgt ist.  
 

Beispiel 

Wurde ein Investitionsabzugsbetrag im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers einer 
Personengesellschaft geltend gemacht, kann der Abzugsbetrag auch nur für Investitionen dieses 
Mitunternehmers in seinem Sonderbetriebsvermögen verwendet werden. 

 
Doch keine erweiterte Steuerpflicht auf Kapitalforderungen 
 
Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibungen, 
die dem Inhaber ein Recht auf die Auslieferung von Gold gewähren, sind nach Ablauf der 
einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (12.5.2015,  
Az. VIII R 4/15 und Az. VIII R 35/14) führen die Gewinne nicht zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen, weil die Schuldverschreibung keine Kapitalforderung verbrieft, sondern 
einen Anspruch auf eine Sachleistung in Form der Lieferung von Gold. 
 
Das Bundesfinanzministerium wollte hier nun gegensteuern. Denn nach dem Referentenentwurf 
für ein Jahressteuergesetz 2020 sollten Erträge aus Kapitalforderungen auch vorliegen, wenn 
anstatt der Rückzahlung des Geldbetrags eine Sachleistung gewährt wird oder gewährt werden 
kann. Im Regierungsentwurf wurde dies aber nicht umgesetzt. Anleger können also (vorerst) 
aufatmen.  
 
Gehaltsextras 
 
Steuerfreie oder pauschalversteuerte Gehaltsextras müssen in vielen Fällen  
(z. B. Kindergartenzuschuss) zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
werden. In drei Urteilen hatte der Bundesfinanzhof (1.8.2019, Az. VI R 32/18, Az. VI R 21/17,  



Az. VI R 40/17) dieses Kriterium zugunsten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern neu definiert. 
So ist z. B. ein arbeitsvertraglich vereinbarter Lohnformenwechsel nicht schädlich für die 
Begünstigung. 
 
Nun soll dieser Rechtsprechung der Boden entzogen werden:  
 

§ 8 Abs. 4 EStG-Entwurf 

Im Sinne dieses Gesetzes werden Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung 
eines Dritten (Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung nur dann zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn  
 
1. die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, 
2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt,  
3. die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits 

vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und  
4.  bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht  
 
wird. 

 
Umsatzsteuer 
 
Im Bereich der Umsatzsteuer stehen zwei Maßnahmen im Fokus:  
 

 die Umsetzung der zweiten Stufe des sogenannten Mehrwertsteuer-Digitalpakets und 
  

 die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf 
Telekommunikationsdienstleistungen an Wiederverkäufer. 

 
Wie geht es nun weiter? 
 
Der Entwurf der Bundesregierung stellt ein sehr frühes Stadium im Gesetzgebungsverfahren dar, 
sodass mit etwaigen Änderungen bzw. weiteren Neuregelungen zu rechnen ist. Von einem 
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ist in der zweiten Jahreshälfte 2020 auszugehen. 
 
Quelle | Regierungsentwurf für ein Jahressteuergesetz 2020 vom 2.9.2020 
 


